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Einleitung 

I. Einführung in die Problematik 

Es erscheint nahezu unmöglich, die Entscheidung über Leben und Tod eines Menschen in das 

Korsett des gegenwärtigen Rechtsgefüges einzugliedern. Ist die Entscheidung über Leben und 

Tod doch die elementarste aller Entscheidungen. Oberstes Gebot muss demgemäß stets der 

über allen Dingen stehende und frei bestimmbare Wille des sterbenden Menschen sein, so 

dass ein Töten gegen seinen Willen nicht akzeptiert werden kann.1 Dass der Wille des Men-

schen auch den Zeitpunkt des eigenen Todes umfassen kann, zeigt sich in den Freitodfällen.2 

Die Entscheidung zum Suizid ist jedoch stets aktueller Natur und hat den Tod unmittelbar zur 

Folge. Für den Fall jedoch, dass man die kommenden Ereignisse und Unwägbarkeiten seines 

Lebens fürchtet und daher im Jetzt vorausschauend regeln möchte, was in Zukunft geschehen 

soll, d.h. wenn eine freie Entscheidung zum Tode gerade nicht mehr möglich ist, wird ein 

Instrument der Willensmanifestation benötigt. Dadurch kann der geäußerte und auf die Zu-

kunft gerichtete Wille dazu in der Lage sein, ein „Leben um jeden Preis” zu vermeiden. Denn, 

genauso wie es für den einen Menschen unvorstellbar sein mag, aufgrund einer Fremdent-

scheidung bewusst getötet zu werden, kann es für den anderen, sterbewilligen Patienten3 un-

vorstellbar sein, weiter leben zu müssen. Der Wille des Menschen darf somit nie in den Hin-

tergrund treten und die Gefahr einer Verobjektivierung der Person muss stets, soweit nur ir-

gend möglich, ausgeschaltet werden.  

Durch diese Gratwanderung wächst jedoch angesichts der Brisanz der Thematik auch die Unsi-

cherheit, wie denn ein solcher auf die Zukunft gerichteter Todeswille zivilrechtlich in den Griff 

zu bekommen ist. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Überlegungen hat sich der Gesetzgeber schließlich dazu ent-

schieden, die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze abzulösen und das Institut der 

                                                 
1 Obschon die Tötung eines anderen Menschen gegen seinen Willen in besonderen, akuten Situationen, wie bei-
spielsweise in Notwehr nach § 32 StGB, straflos möglich ist, soll dies nur ausnahmsweise geschehen dürfen, was 
auch durch geregelte Kriterien wie dem geforderten engen zeitlichen Zusammenhang gewährleistet werden soll. 
Für den Ausnahmecharakter spricht auch die Behandlung dieser Institute als Rechtfertigungs- oder Schuldaus-
schließungsgrund. Das überlegte und geplante Herbeiführen des Todes eines anderen Menschen gegen seinen 
Willen wird hingegen hiervon grds. ausgenommen. 
2 Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass die Selbsttötung sehr wohl als rechtswidrig angesehen wird, jedoch 
lediglich nicht unter Strafe gestellt ist, vgl. BGH, Urteil vom 7. 2. 2001 - 5 StR 474/00, abgedruckt in NJW 
2001, 1802 unter Hinweis auf BGH, Beschluss vom 10.03.1954 - GSSt 4/53, abgedruckt in BGHSt 6, 147. 
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in vorliegender Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung männli-
cher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei 
Geschlecht. 
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Patientenverfügung im Rahmen des am 01.09.2009 in Kraft getretenen Dritten Gesetzes zur 

Änderung des Betreuungsrechts ausdrücklich zu normieren.4

Problematisch hierbei ist jedoch, wer überhaupt dazu in der Lage ist respektive sein darf, ei-

nen für Entscheidungen am Lebensende bedeutenden und gewissermaßen verbindlichen Wil-

len zu bilden und zu äußern. Darf ein gesundheitlich leidender 17-Jähriger über seinen eige-

nen Tod und zwar gegen den Willen seiner Eltern entscheiden? Kann ein schwer an Demenz 

Erkrankter seine in einer früheren Patientenverfügung erklärten Behandlungsverbote wieder 

rückgängig machen? Kann ein im Zustand pathologischer Verwirrtheit nach außen getragenes 

lebensbejahendes Verhalten, beispielsweise ein Lächeln, Rechtswirkungen entfalten?  

All diese Fragen bewegen sich in einem Bereich zwischen Selbstbindung und Bevormundung, 

zwischen Autonomie und Fremdbestimmung. Die Klärung derselben gilt es im Folgenden zu 

erreichen. 

II. Gang der Untersuchung 

Vorliegende Abhandlung beschäftigt sich daher zuallererst klarstellend mit den verschiedenen 

Formen der vorsorglichen Willensbekundungen. Daraufhin werden die einzelnen Vorausset-

zungen einer Patientenverfügung und das dazu gehörige Verfahren umrissen.  

Daran anschließend wird die Rechtsnatur der Patientenverfügung ausführlich dargestellt, im 

Zuge dessen auch erläutert wird, ob bei der Umsetzung der Festlegungen einer Patientenverfü-

gung eine Vertreterentscheidung respektive dessen Mitwirkung zwingend erforderlich ist oder 

nicht.  

Danach wird das Recht auf Selbstbestimmung zweier Patientengruppen genauer beleuchtet, 

denen – zumindest auf den ersten Blick – in den Regelungen des BGB zu Entscheidungen am 

Lebensende recht wenig Beachtung geschenkt wird. Diese sind zum einen die Minderjährigen 

und zum anderen die einwilligungsunfähigen Volljährigen. So widmet sich der Verfasser zu-

nächst dem medizinischen Selbstbestimmungsrecht eines Minderjährigen und hierin prioritär 

der Möglichkeit des einwilligungsfähigen Minderjährigen, eine rechtsfolgenauslösende antizi-

pierte Erklärung abfassen zu können. Der Komplex zum Widerruf einer Patientenverfügung, im 

Zuge dessen v.a. die Problematik der Widerrufsmöglichkeit eines einwilligungsunfähigen, bei-

spielsweise an Demenz erkrankten Patienten eingehend erörtert wird, schließt die Autonomie-

thematik. 

Der nächste Schritt umreißt knapp die europäischen Entwicklungen und Bestrebungen zu Ent-

scheidungen am Lebensende.  
                                                 
4 Zu der vorgesetzlichen Ungewissheit der Behandlung von Patientenverfügungen in der klinischen Praxis: 
Vollmann/ Knöchel-Schiffer in MedKlin 1999, 398 ff.   
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Am Ende fasst der Autor die gefundenen Resultate zusammen und schließt unter kritischer 

Würdigung jener Ergebnisse die wissenschaftliche Betrachtung mit einer eigenen Zukunfts-

prognose. 

Obschon die rechtliche, ethische, moralische und rechtsphilosophische Diskussion über die 

grundsätzliche Zulässigkeit und die Grenzen der Patientenverfügung auch nach der Gesetzes-

änderung nicht abgebrochen ist, vermehrt Stimmen die Regelungen zur Patientenverfügung 

verurteilen und viele Problematiken nicht gänzlich gelöst erscheinen, legt der Verfasser vor-

liegender Arbeit einen deutlichen Schwerpunkt auf die zivilrechtliche Betrachtung der Patien-

tenverfügung, wobei freilich v.a. bei der Beurteilung und Behandlung des Selbstbestim-

mungsrechts eines Patienten auch verfassungsrechtliche Überlegungen zwingend 

miteinfließen. Strafrechtliche Gesichtspunkte schlagen sich ob der thematischen Nähe mit 

zivilrechtlichen Entscheidungen am Lebensende zwar an bestimmten Stellen nieder, ein ge-

naueres, abstraktes Eingehen auf die strafrechtliche Problematik der Sterbehilfe wurde jedoch 

bewusst ausgespart. Ethische und rechtsphilosophische Betrachtungen gewinnen daneben 

lediglich flankierend Beachtung. Hingegen bleiben eigene Moralvorstellungen des Verfassers 

genauso wie seine persönliche religiöse Auffassung – so weit als möglich – unberücksichtigt.  
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Die zivilrechtliche Behandlung der Patientenverfügung  

I. Begrifflichkeiten und Einordnung 

Das wachsende Interesse der Bevölkerung an Patientenverfügungen zeigt sich nicht zuletzt 

durch eine Umfrage der chirurgischen Abteilung des Universitätsklinikums des Saarlandes 

aus den Jahren 2007 und 2008. Dort wurden 450 Patienten vor einem geplanten operativen 

Eingriff anonym zum Thema Patientenverfügung befragt. 80,1 % der Befragten wünschten 

sich, dass das Thema Patientenverfügung von den behandelnden Chirurgen angesprochen 

wird.5    

Doch ist zu aller Anfang klarzustellen, welche vorsorglichen Äußerungen überhaupt unter den 

Begriff der nun gesetzlich verankerten Patientenverfügung fallen. Neben dieser stehen die vom 

Gesetz in § 1901a II S.1, 1.Alt. BGB ausdrücklich genannten Behandlungswünsche und der 

mutmaßliche Wille nach § 1901a II S.1, 2.Alt. BGB. Als übergeordneter Begriff für die ge-

nannten Äußerungsformen wird teilwiese der Terminus „Willensbekundung” verwendet.6  

1. Patientenverfügung  

a) Die klassische Patientenverfügung 

Unter der Patientenverfügung i.e.S. nach § 1901a I S.1 BGB versteht man nunmehr die schrift-

liche Willensbekundung eines einwilligungsfähigen Volljährigen, mit der er Entscheidungen 

über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in noch nicht unmittelbar bevorstehende Unter-

suchungen seines Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe für den Fall 

der späteren Einwilligungsunfähigkeit trifft. Folglich sind hiermit sowohl die Urkunde der Pati-

entenverfügung als solche als auch die darin enthaltenen einzelnen Verfügungen bzw. Behand-

lungsanweisungen gemeint.7 Die rechtsnatürliche Einordnung und die Verbindlichkeit der Pati-

entenverfügung werden an anderer Stelle ausführlich dargestellt.8  

Mündliche Äußerungen fallen folglich – zumindest seit der gesetzlichen Neufassung – begriff-

lich nicht (mehr) unter den vielerseits als „eng”9 bezeichneten Patientenverfügungsbegriff. Für 

den Fall, dass keine bzw. lediglich eine unvollständige Patientenverfügung vorliegt oder die 

                                                 
5 Justinger et al. in Chirurg 2009, 455 (458). 
6 So beispielsweise Lipp/ Brauer in Höfling, Das neue Patientenverfügungsgesetz in der Praxis, S. 17 ff. (36 f.); 
Bundesärztekammer in Deutsches Ärzteblatt, Jg. 107, Heft 18, 2010, A 877 ff.; vorgesetzlich auch schon Neuner 
in Albers, Patientenverfügungen, S. 113 ff. (115).  
7 Statt vieler:  Diederichsen in Palandt, BGB, § 1901a, Rn. 3. 
8 Vgl. unter IV. 
9 So exemplarisch: Klie/ Student, Patientenverfügung, S. 130 ff.; teils auch als „qualifiziert” betitelnd: Renner in 
ZNotP 2009, 371 (373). 
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Festlegungen in der Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituati-

on zutreffen, ist hilfsweise auf den mutmaßlichen Willen bzw. zuvörderst auf die sog. Behand-

lungswünsche abzustellen, vgl. § 1901a II BGB. Dieser Prozess der Willensfindung und -

äußerung stellt dann keine Patientenverfügung i.e.S. dar.  

b) Eine Vielfalt an Begriffen – die Entwicklung zum Begriff „Patientenverfügung”  

Zunächst wurde von Uhlenbruck10 der Begriff des „Patientenbriefs” verwendet und zwar in 

Anlehnung an den sog. Arztbrief, da beide Dokumente Anweisungen und Informationen ent-

halten, das eine hinsichtlich Diagnostik und Therapie, das andere hinsichtlich der vom Patien-

ten gewünschten bzw. nicht gewünschten Behandlung.11 Dieser Begriff hat sich jedoch, wie 

auch der – u.a. wiederum von Uhlenbruck12 verwendete – Begriff des „Patiententestaments”, 

nicht durchgesetzt. Auch andere Vorschläge wie „Anweisung an den Arzt zur Würde im Ster-

ben” 13 wurden in der Rechtswissenschaft nicht akzeptiert. Selbst der Begriff „Patientenschutz-

brief”, welcher zunächst von der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben verwendet wor-

den ist14, musste der heutigen „Patientenverfügung” weichen.15

Schlussendlich hat sich sowohl die höchstrichterliche Rechtsprechung16 als auch der Gesetzge-

ber in § 1901a BGB für den Begriff der „Patientenverfügung” entschieden. Auch der Großteil 

der Literatur beachtet nun diese begriffliche Einordnung. 

2. Behandlungswünsche und mutmaßlicher Wille 

§ 1901a II S.1, 1.Alt. BGB regelt die sog. Behandlungswünsche. Diese werden bei Nicht-

Vorliegen einer wirksamen Patientenverfügung nach Abs.1 bzw. falls die Festlegungen in der 

Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen sollten, 

beachtlich. Hierbei sind nach § 1901a II S.3 BGB insbesondere frühere mündliche und schrift-

liche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvor-

stellungen des Patienten heranzuziehen.17 Der Gesetzgeber sieht konkret behandlungsbezogene 

mündliche Äußerungen als bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens beachtlich an.18 Der 

                                                 
10 Uhlenbruck in NJW 1978, 566 ff.   
11 Dies erläuternd: Simon in Verrel/ Simon, Patientenverfügungen, S. 62. 
12 Vgl. Uhlenbruck in FS Deutsch, S. 663 (667), der dort die Begriffsentwicklung bis hin zum jetzigen Begriff 
der Patientenverfügung beschreibt; ders. in MedR 1983, 16 ff.; siehe hierzu auch Jox, Sterben lassen, S. 136.  
13 Schöllhammer, Die Rechtsverbindlichkeit des Patiententestaments, S. 17. 
14 Simon in Verrel/ Simon, Patientenverfügungen, S. 62. 
15 So nun auch: DGHS, Patientenverfügung. 
16 Exemplarisch: BGH, Beschluss vom 17.03.2003 - XII ZB 2/03 abgedruckt in NJW 2003, 1588 (1591). 
17 Die Verbindlichkeit von mündlichen Äußerungen bestätigend: BGH, Urteil vom 25.06.2010 - 2 StR 454/09, 
abgedruckt in NJW 2010, 2963. 
18 Bt-Drucks. 16/8442 vom 06.03.2008, S. 15. Begrifflich ist dies so eigentlich nicht korrekt, da ein ausdrücklich 
geäußerter Wille, wenn auch nur mündlich, tatsächlicher Natur ist und eben keinen mutmaßlichen Willen dar-
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mutmaßliche Wille ist in § 1901a II S.1, 1.Alt. BGB normiert. Dieser wird gem. § 1901a II S.2 

BGB aufgrund konkreter Anhaltspunkte ermittelt, wobei hier ebenfalls § 1901a II S.3 BGB19 

zu beachten ist. Auch eine Nahrungsverweigerung, also ein tatsächliches Verhalten, kann nach 

Bühler und Stolz, neben anderen Anhaltspunkten, zur Bestimmung des mutmaßlichen Willens 

dienen.20 Hierbei wird jedoch verkannt, dass eine aktuelle Nahrungsverweigerung eine tatsäch-

liche Äußerung eines Willens sein kann, bei welcher es lediglich an der Ausdrücklichkeit man-

gelt. So wird durch die Nahrungsverweigerung u.U. ein Wille – wenn auch im einwilligungsfä-

higen Zustand geäußert21 – (konkludent) kundgetan. Ein Rückgriff auf den mutmaßlichen Wil-

len ist dann eigentlich obsolet. Ob ein solches formloses, willensäußerndes Verhalten nun bei 

der Ermittlung und Bewertung von Behandlungswünschen zu berücksichtigen ist oder auf an-

derem Wege beachtet werden muss, kann an dieser Stelle noch offen bleiben. 

Jedenfalls wird deutlich, dass viele Vertreter den Begriff des mutmaßlichen Willens und den 

der Behandlungswünsche nahezu synonym verwenden. Da sich diese begriffliche Ungenauig-

keit bei den Rechtsfolgen soweit ersichtlich nicht auswirkt, kann und muss hierüber im Folgen-

den hinweggesehen werden.22 I.Ü. verwendet selbst der Gesetzgeber im Zusammenhang mit 

dem § 1901a II BGB vorwiegend den Begriff des mutmaßlichen Willens, auch wenn der Wille 

ausdrücklich erklärt worden ist und daher der Begriff der Behandlungswünsche treffender wä-

re.23 

Ein bedeutender Aspekt hingegen ist, dass die Wohlschranke des § 1901 III BGB bei den Be-

handlungswünschen eines Einwilligungsfähigen nicht greift, vielmehr sind solche Behand-

lungswünsche i.S.d. § 1901a II S.1 1. Alt. BGB für den Vertreter solange verbindlich, wie „der 

Behandlungswunsch bzw. die Behandlungsverweigerung nicht krankheitsbedingt und für den 

Patienten schädlich sind”.24 Dies entspricht auch der Gesetzessystematik, da dann der im ein-

willigungsfähigen Zustand antizipiert erklärte Wille des Patienten Vorrang hat. Die Situation 

des § 1903 III BGB ist hiervon zu unterscheiden, da dort die Wünsche des Betreuten eben im 

Zustand der Einwilligungsunfähigkeit getroffen wurden.25  

                                                                                                                                                         
stellt, so dass die ausdrücklichen Äußerungen, die keine Patientenverfügung i.S.d. § 1901a I BGB sind, richtig-
erweise als Behandlungswunsch beachtet werden müssten.   
19 Ob dieser S.3 nicht auch die Behandlungswünsche betrifft, ergibt sich aus dem Wortlaut nicht eindeutig. 
20 Bühler/ Stolz in BtPrax 2009, 261 (264 f). 
21 Dass auch ein natürlicher Wille als Wille des Patienten zu qualifizieren ist siehe unten unter VI.3.b)bb)(2)(c). 
22 Die Begriffe hingegen korrekt verwendend: Diehn/ Rebhahn in NJW 2010, 326 (326); Lipp/ Brauer in Höf-
ling, Das neue Patientenverfügungsgesetz in der Praxis, S. 17 ff. (38, 43); Ihrig in notar 2009, 380 (382). 
23 Vgl. Bt-Drucks. 16/8442 vom 06.03.2008, S. 15 f. 
24 Lipp/ Brauer in Höfling, Das neue Patientenverfügungsgesetz in der Praxis, S. 17 ff. (38 f., 43 f); ähnlich auch 
Silberg, HFR 2010, 104 (109). 
25 Sofern man wie Lipp/ Brauer in Höfling, Das neue Patientenverfügungsgesetz in der Praxis, S. 17 ff. (43) die 
Äußerungen eines Einwilligungsunfähigen auch als Behandlungswunsch nach § 1901a II BGB sehen sollte, 
würde sich dies jedoch anders darstellen. 
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Dem Betreuer bzw. dem Bevollmächtigten (vgl. § 1901a V BGB) kommt folglich i.R.d. 

§ 1901a II BGB eine bedeutende Rolle zu, da sie darüber zu befinden haben, ob in eine Maß-

nahme einzuwilligen ist oder nicht. 

3. Der Grundsatz „in dubio pro vita” 

Nun stellt sich die Frage, was mit dem Patienten geschehen soll, wenn die o.g. Prüfungsschritte 

keinen eindeutigen Schluss auf den (tatsächlichen oder mutmaßlichen) Willen des Betroffenen 

zulassen. Das Gros der Literatur und auch der Gesetzgeber folgen dann dem Grundsatz „in 

dubio pro vita”.26 So gibt auch die Bundesärztekammer in ihren Empfehlungen zum Umgang 

mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis die Richtung vor, dass 

in Notfällen, in denen ein Wille des Patienten nicht ermittelbar ist, im Zweifel zunächst der 

Lebensschutz Vorrang hat. Dies soll durch den vermuteten mutmaßlichen Willen des Patienten 

gerechtfertigt werden können.27     

Jedoch gibt es auch Stimmen, die den Grundsatz „in dubio pro vita” ablehnen. Beispielsweise 

bevorzugt Hufen den Grundsatz „in dubio pro dignitate” und zweifelt an der verfassungsrecht-

lichen Verankerung des Vorrangs von Lebensschutz. So sei das Leben zwar durch Art. 2 I GG 

geschützt, jedoch dürfe dieser Lebensschutz nicht auf Kosten der Menschenwürde und dem 

Recht auf Selbstbestimmung gehen. Es sei nämlich davon auszugehen, dass kein Mensch frei-

willig leiden möchte.28  

Dies mag zutreffen, jedoch ist es kaum möglich zu bestimmen, was denn unter „Leiden” zu 

verstehen sein soll, da es sich hierbei stets um ein subjektives und daher nicht verallgemeine-

rungsfähiges Empfinden handelt. Dem geforderten Recht auf Selbstbestimmung wird i.Ü. 

durch die neuen Regelungen zur Patientenverfügung Rechnung getragen, da hierdurch eben 

autonom der Vorrang des Lebensschutzes vermieden werden kann. 

Ein Zweifelsgrundsatz wie „in dubio pro vita” ist stets ein Kompromiss und Ergebnis einer 

Abwägung. Nicht zuletzt aufgrund der Irreversibilität der Folgen von Behandlungsabbrüchen 

ist der (wenn auch nur vorläufige, d.h. bis zum Erlangen weiterer Anhaltspunkte) Vorrang des 

Lebensschutzes sachgerecht und geboten. 

                                                 
26 Ulsenheimer in Laufs/ Kern, Handbuch des Arztrechts, § 149, Rn. 7; Neuner in Albers, Patientenverfügungen, 
S.  113 ff. (120); Bt-Drucks. 16/13314 vom 08.06.2009, S.4; Beckmann in FPR 2010, 278 (281); Verrel in 
Verrel/ Simon, Patientenverfügungen, S. 50, der jedoch in bestimmten Fällen, d.h. auch aus ethischen Gesichts-
punkten eine Ausnahme hiervon machen würde; Bt-Drucks. 16/8442 vom 06.03.2008, S. 16.  
27 Bundesärztekammer in Deutsches Ärzteblatt, Jg. 107, Heft 18, 2010 S. A 877 (A 882); so auch empfehlend: In 
der Schmitten/ Rixen/ Marckmann in Notfall Rettungsmed 2011, 448 (458). 
28 Hufen in NJW 2001, 849 (849 ff.); ders. in Geltung und Reichweite von Patientenverfügungen, S. 43 f.; i.E. 
auch Bertram in NJW 2004, 988 (989). 
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Außerdem befürchtet Hufen bei seiner o.g. Argumentation fälschlicherweise, dass es jedem 

Arzt erlaubt sei, per se eine „Lebensverlängerung um jeden Preis” zu bevorzugen.29 Hierbei 

verkennt er wohl, dass unabhängig von dem Grundsatz „in dubio pro vita” das Kriterium der 

medizinischen Indikation gilt, d.h. der behandelnde Arzt muss stets entscheiden, ob ein Grund 

zur Anordnung bzw. Verordnung eines bestimmten diagnostischen oder therapeutischen Ver-

fahrens vorliegt. Dieser Grund muss die Anwendung der ärztlichen Maßnahme im Krankheits-

fall rechtfertigen können, wobei eine Nutzen-Risiko-Abwägung vorzunehmen ist.30 Jene ist 

auch bei Entscheidungen am Lebensende belangreich, denn beim Abbruch bzw. der Untersa-

gung lebensverlängernder Maßnahmen ist laut BGH das Angebot der Ärzte, eine Behandlung 

durchführen zu wollen, nötig. Ein solches Angebot wird erst gar nicht unterbreitet, wenn die 

Behandlung aus der Sicht der Ärzte von vornherein nicht indiziert, mithin sinnlos geworden ist. 

Hierbei ist eine gewisse Sicherheit der Aussichtslosigkeit erforderlich.31  

Durch diesen Prüfungsschritt der medizinischen Indikation werden auch die von Hufen ge-

fürchteten Fälle, nämlich die aussichtslos „vor sich hinvegetierenden” Patienten, vermieden. 

Ein solch menschenunwürdiges „Leben um jeden Preis” wird dann aufgrund verneinter medi-

zinischer Indikation und dem hieraus folgendem Behandlungsabbruch vermieden. Ferner 

muss schon bezweifelt werden, ob denn tatsächlich gefordert werden darf, dass eine die Men-

schenwürde verletzende Situation nur durch den Tod des die Menschenwürde in Anspruch 

Nehmenden möglich sein kann. Außerdem setze Menschenwürde das Leben des Grundrechts-

trägers voraus.32 

Somit ist i.E. dem Grundsatz „in dubio pro vita” zu folgen.  

                                                 
29 So aber Hufen in NJW 2001, 849 (849). 
30 Kern in Laufs/ Kern, Handbuch des Arztrechts, § 49, Rn. 1. 
31 BGH, Beschluss vom 17.3.2003 - XII ZB 2/ 03, abgedruckt in NJW 2003, 1588 (1593).   
32 Schmidt-Recla in MedR 2008, 181 (183), m.w.Nachw. 
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II. Voraussetzungen für eine wirksame Patientenverfügung

1. Schriftform 

§ 1901a I S.1 BGB fordert Schriftform, welche sich nach der Vorschrift § 126 BGB richtet. 

Eigenhändigkeit wird somit nicht gefordert.33 Sinn und Zweck der Schriftform ist es, vor 

übereilten und unüberlegten Festlegungen zu schützen. Auch dient das Schriftformerfordernis 

der Klarstellung der erklärten Festlegungen.34 Handelt es sich bei dem Verfügungswilligen 

um eine körperlich behinderte Person, so bestehen die Möglichkeiten der 

§§ 126 I Alt.2, III BGB i.V.m. §§ 22 ff. BeurkG. Kann der Erklärende beispielsweise nicht 

(mehr) schreiben, greift § 25 BeurkG.35  

2. Einwilligungsfähigkeit   

Eine weitere Voraussetzung ist die Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen im Zeitpunkt der 

Abfassung seiner Patientenverfügung. Nun gilt es zunächst abstrakt zu klären, was unter besag-

ter Einwilligungsfähigkeit zu verstehen ist.36 Eine allgemeingültige gesetzliche Regelung exis-

tiert nicht.37 Die Gesetzesbegründung bestimmt als einwilligungsfähig, „wer Art, Bedeutung 

und Tragweite – auch die Risiken – der Maßnahme zu erfassen und seinen Willen hiernach zu 

bestimmen vermag”.38 Diese Definition lehnt sich offensichtlich an § 40 I S.3 Nr. 3a) AMG an. 

Auch die überwiegende Rechtsprechung setzt den Begriff der Einwilligungsfähigkeit sowohl 

aus kognitiven als auch voluntativen Merkmalen zusammen.39 So wird die Einwilligungsfähig-

keit davon abhängig gemacht, dass der Betroffene sich ausdrücken (dialogische Fähigkeit), eine 

Abwägung vornehmen (deliberative Fähigkeit) und aufgrund dessen einen freien Entschluss 

fassen kann (dezisive Fähigkeit).40   

Im Bereich der Heilmaßnahmen versteht man somit heute unter Einwilligungsfähigkeit „die 

durch den Arzt in jedem Falle zu prüfende Reife und Fähigkeit, die Tragweite des ärztlichen 

Eingriffs für Körper, Beruf und Lebensfähigkeit zu ermessen und danach selbstverantwortlich 

Entschlüsse zu fassen”.41 Eine bloße Äußerungsfähigkeit genügt jedoch gerade nicht.42 Bei 

                                                 
33 Diederichsen in Palandt, BGB, § 1901a, Rn. 11. 
34 Bt-Drucks. 16/8442 vom 06.03.2008, S. 13. 
35 Neuner in NJW 2000, 1822 (1826); Heitmann in NK-BGB, § 1901a, Rn. 13.   
36 In späteren Kapiteln wird die Einordnung und Behandlung der Einwilligungsfähigkeit konkret geschildert. 
37 Golbs, Das Vetorecht eines einwilligungsunfähigen Patienten, S. 48 f. 
38 Bt-Drucks. 16/8442 vom 06.03.2008, S. 9. 
39 Golbs, Das Vetorecht eines einwilligungsunfähigen Patienten, S. 56 ff., m.w.Nachw. und einem Entschei-
dungsüberblick über die Zuerkennung der Einwilligungsfähigkeit in der Rechtsprechung auf den S. 62 f. 
40 Jox/ Führer/ Borasio in Monatsschr Kinderheilkd 2009, 26 (28). 
41 Kern/ Laufs, Die ärztliche Aufklärungspflicht, S. 24. 
42 Deutsch/ Spickhoff, Medizinrecht, S. 341, Rn. 507. 
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